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5. Die Tatbestände des Strafgesetzbuches 
und anderer gesetzlicher Bestimmungen, in 
denen die fahrlässige Körperverletzung ent
halten ist (z. B. §§ 121 Abs. 2 Ziff. 2; 128 
Abs. 1 Ziff. 3 sind gegenüber § 118 das spe

zielle Gesetz (vgl. § 114 Anm. 7). Tateinheit
mit anderen Tatbeständen ist möglich, z. B. 
§§ 121 Abs. 1; 126 Abs. 1; 196 Abs. 1. Im 
übrigen gilt § 114 Anm. 6 entsprechend.

§119
Verletzung der Pflicht zur Hilfeleistung

Wer bei Unglücksfallen oder Gemeingefahr für das Leben oder die Gesundheit von 
Menschen nicht die erforderliche und ihm mögliche Hilfe leistet, obwohl ihm dies 
ohne erhebliche Gefahr für sein Leben oder seine Gesundheit und ohne Verletzung 
wichtiger anderer Pflichten möglich ist, wird von einem gesellschaftlichen Organ der  
Rechtspflege zur Verantwortung gezogen oder mit öffentlichem Tadel, Geldstrafe, Ver
urteilung auf Bewährung oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.

1. Die Tatbestände der §§ 119, 120 for
dern, daß jeder Bürger bei Unglücksfällen 
oder Gemeingefahr die erforderliche und 
ihm mögliche Hilfe leistet (§ 119) und daß 
Obhutspflichtige ihnen anvertraute Men
schen nicht in einer hilflosen Lage lassen 
(§  120) .
Grundgedanke beider Bestimmungen ist, 
einen drohenden Schaden für Leben oder 
Gesundheit des Betroffenen abzuwehren. 
Daher ist, mit Ausnahme von § 120 Abs. 2, 
nicht erst der Eintritt von Folgen tatbe
standsbegründend. Der Täter macht sich 
auch strafbar, wenn mögliche Folgen von 
Dritten abgewendet werden oder Folgen 
trotz seiner Hilfeleistung eingetreten wä
ren (vgl. OGNJ 1977/4, S. 120).
Der Tatbestand ist mit dem vorsätzlichen 
Unterlassen ,der Hilfeleistung bzw. dem 
Belassen in hilfloser Lage oder dem Aus
setzen eines Menschen vollendet (einfaches 
Begehungsdelikt).
Zur Abgrenzung zwischen §§ 119 und Г20 
bei Ärzten vgl. § 120 Ahm. 5.

2. Ein Unglücksfall oder eine Gemeinge
fahr ist Voraussetzung für die Pflicht zur 
Hilfeleistung (§ 119). Ein Unglücksf all ist 
ein plötzliches unvorhergesehenes Ereignis, 
das eine akute Gefahr für Leben oder Ge
sundheit eines Menschen verursacht. Er 
kann durch äußere Einwirkung verletzt 
werden. Es kann sich auch um eine plötz
lich auftretende oder rasch und erheblich

verschlimmernde Krankheit oder auch um 
Komplikationen während der Schwanger
schaft oder beim Geburtsakt handeln. Bei 
einer Erkrankung kann eine Situation ein- 
treten, die einem Unglücksfall gleichzu
setzen ist.
Das Ereignis kann aber auch vom Hilfsbe
dürftigen selbst hervorgerufen worden 
sein, z. B. beim versuchten Suizid. Die hu
manistischen sozialistischen Moralanschau
ungen gebieten, das Leben des Menschen 
auch im Falb der beabsichtigten Selbsttö
tung zu retten, auch wenn dies dem Willen 
des Betreffenden widerspricht.

. Ein Unglücksfall liegt auch dann vor, wenn 
ein Betrunkener in eine Lage gerät, in der 
für ihn akute Lebensgefahr besteht, ohne 
daß bereits eine Schädigung dieser Person 
eingetreten sein muß (z. B. wenn ein Be
trunkener auf einer Straße liegen bleibt 
und zu befürchten ist, daß er überfahren 
wird oder infolge der Witterungseinflüsse 
mit Erfrierungen gerechnet werden muß). 
Erst diese besondere Lage und nicht die 
Trunkenheit schlechthin begründet die 
Hilfspflicht (vgl. OGNJ 1966/5 S. 159).
Ein Unglücksfall kann auch durch schuld
haftes Verhalten Dritter verursacht werden 
(OG-Urteil vom 9. 12. 1976/3 OSB 30/76). 
Es muß sich jedoch um Angriffe gegen das 
Leben von Menschen und andere schwere 
Verbrechen, wie Vergewaltigung, Raub, 
zum Tode führende Vernachlässigung eines 
Säuglings oder Kleinkindes u. ä. handeln,
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